
  

Anzug betreffend Wiedereingliederung des Reinigungspersonals 14.5422.01 
 

Das Reinigungspersonal der Departemente trägt zum Funktionieren jedes Departementes bei und ist für die 
Hygiene und eine gute Arbeitsatmosphäre unabdingbar. In den letzten Jahren wurde das Reinigungspersonal aus 
einigen Departementen ausgelagert. Der Auftrag ging an private Reinigungsunternehmen unterschiedlicher 
Qualität. Im Gegensatz zu anderen Arbeitskräften, die im Auftrag des Kantons arbeiten, ist das ausgelagerte 
Reinigungspersonal stark benachteiligt. Sofern die Reinigungsunternehmen überhaupt einem GAV unterstellt 
sind, beträgt der aktuelle minimale Lohn gerade einmal Fr. 18.05. Damit beteiligt sich der Kanton Basel-Stadt an 
der Ausbeutung dieses Personals und nimmt sich die Möglichkeit, hohe Qualitätsanforderungen zu stellen. 
(Quelle: www.gav-service.ch/Contract.aspx?stellaNumber=185001&versionName=2, Stand : 15.8.2014). 

Die Anzugsstellenden bitten deshalb den Regierungsrat zu prüfen und zu berichten,  

1. wie eine Wiedereingliederung des Reinigungspersonals in allen Departementen (sofern ausgegliedert) 
stattfinden könnte und 

2. ob es möglich ist, das bereits in den Departementen tätige Reinigungspersonal der 
Reinigungsunternehmen direkt via Kanton (inkl. Arbeitsbedingungen Kanton) anzustellen.  

Sarah Wyss, Pascal Pfister, Toya Krummenacher, Martin Gschwind, Sibel Arslan, Heinrich 
Ueberwasser 

 

 


